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SPIELREGLEMENT 
 
 
 
Jahresbeiträge 
Aktivmitglieder: Einzelpersonen Fr. 375.00 
 Familienmitglieder 

(Ehe- oder Konkubinatspartner inkl. Kinder bis zum vollendeten 20. 
Altersjahr oder ein Erwachsener inkl. Kinder bis zum vollendeten 
20. Altersjahr) 
 

Fr. 575.00 

Junioren: ab Schulalter bis zum vollendeten 20. Altersjahr Fr. 125.00 
   
Ehrenmitglieder: sind von der Entrichtung eines Jahresbeitrages befreit. Bei Famili-

enmitgliedschaft ist die Hälfte des Familienmitgliederbeitrages zu 
bezahlen. 

 

   
Passivmitglieder: Einzelpersonen Fr. 60.00 
 Familienmitglieder Fr. 120.00 
 
Allen Vorstandsmitgliedern wird im Gegenzug für ihr Engagement ein jährlicher Beitrag von Fr. 200.00 
gutgeschrieben. 
 
Schnupperabo 
Aktivmitglieder: Einzelpersonen Fr. 250.00 
 Familienmitglieder (Definition siehe oben) 

 
Fr. 400.00 

Junioren: ab Schulalter bis zum vollendeten 20. Altersjahr Fr. 100.00 
 
Lehrlinge/Studenten 
Lehrlinge, Studentinnen und Studenten etc. in Ausbildung gelten bis zum vollendeten 25. Lebensjahr als 
Junioren. Die Legitimation für diesen Status ist jedes Jahr unaufgefordert dem Kassier bis Ende Februar 
vorzuweisen. 
 
Rechte der Mitglieder 
Die Mitglieder erhalten gegen ein Depot von Fr. 50.00 einen Schlüssel für die Anlage. Sie können die 
Tennisplätze im Rahmen des Spielreglements kostenlos benützen; vorausgesetzt, dass diese frei sind. 
Ebenfalls sind die Mitglieder berechtigt, Garderoben, Duschen und das clubeigene Lokal des Gebäudes 
auf der Sportanlage Stiggleten in Kaltbrunn zu benützen. 
 
Reservation des Platzes 
Die Mitglieder haben das Recht, Platzreservationen im Online-Reservationssystem vorzunehmen. Die 
Reservation kann maximal zwei Wochen zum Voraus durchgeführt werden. Aktivmitglieder und Junio-
ren erhalten eigene Benutzerkontos. Für die Reservation einer Stunde werden die Angaben zweier Spie-
ler benötigt. Für Forderungen und andere clubinterne Spiele können zwei Stunden belegt werden. Dazu 
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muss bei der Buchung ein entsprechender Vermerk getätigt werden. Sind die Plätze frei, wenn man auf 
der Anlage eintrifft, so können die Tennisplätze während der angebrochenen Stunde ohne Reservation 
benutzt werden. 
Ehrlichkeit ist die Grundlage für das Funktionieren jedes Reservationssystems! 
 
Spielen mit Gästen 
Die Mitglieder sind berechtigt mit Gästen zu spielen. Pro Saison können Einzelmitglieder total zwei und 
Familienmitgliedern total vier Stunden mit Gästen auf den Tennisplätzen verbringen. Zusätzliche Stun-
den können für Fr. 15.00 pro Stunde und Platz gebucht werden. Die Reservation muss zwingend über 
das Reservationssystem mit der Bemerkung „Gast“ gebucht werden. 
 
Allgemeines 
Der Spielbetrieb dauert täglich von 07.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Die Tennisplätze sind das ganze Jahr geöff-
net. Bei Schnee und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ist auf das Spielen zu verzichten. Nach Mög-
lichkeit soll im Tennisdress oder Trainingsanzug gespielt werden. Es sind nur Schuhe zugelassen, die dem 
Belag nicht schaden. Nach Beendigung eines Spieles ist der Platz zu wischen. Bei Wechsel der Belegung 
ist das Spiel fünf Minuten vor Zeitablauf abzubrechen, damit rechtzeitig wieder begonnen werden kann. 
Die Wischarbeit liegt in der Pflicht der abtretenden Spieler. 
 
Änderungen 
Änderungen an diesem Reglement sind an der GV zu beschließen. 
 
Dieses Reglement wurde an der Generalversammlung vom 22.11.1980 genehmigt. 
 
 
TENNISCLUB GASTER 
 
Der Präsident Der Aktuar 
 
 
 
Nick Stüssi Philipp Hämmerli 
 
 
Kaltbrunn, 12. März 2021 
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